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men, oerebelt burch feitt abgeroogene ißroßlterungen, be--

fonbere Materialaulroahl unb ooüenbete Slulführung, Sie
gormenfprache, bie früher einen breiteren [Raum ein»

nahm in folgen SlulßeÜungen, mar in ber SReitje ber
lulßeller btefer 3lbteilung nicht mehr aUp oerfchteben ;

bafüt mirfte man burdj gefchmacfooHe allgemeine 9lul=
ßattung ber 17 [Räume. ©te Möbelfdhretner, ©apererer
unb ®eforateure, metft geleitet non tüchtigen Qnnenarchi»
teften, gaben jich bie größte Mühe, — unb öiel mit »ollem
©tfolg — um bem neuzeitlichen ©efdjmacf bie gebüß»
tenbe Seachtung p fdfjenfen. Verbunben mit reinem
aulgefucf)t ebien ©ehmusf burdj Silber, Kunßgegenßänbe
unb |)aulgeräte, mirften blefe ßimmer auf jeben Se»

[ucher otet eingeljenber, all e§ bie fdjönften Slbbilbungen
imßanbe mären, ©t. ©allen bat ben Semeil erbracht,
baß el in ber Çerftettung gebiegener SBohnungleinrich»
tungen jebem Vergletdh glänjenb ftanbhätt.

(Schluß folgt.)

mtrRblatt sur Uerbufung «er Vergütung
«tiré Hobleit Oxvl

SBieberhoIte Vergiftungl» unb ©obelfälle, oerurfadjt
burch bal ©inatmen non Kohlenoçpb geben uni fHnlaß
bie Seoölferung burch lufflarung ernftlich auf bie @e<

fahr ber Kohlenojpboergiftung aufmetîfam ju machen.
®ie |>aupturfaclje oon Kohlenojpb»Vergiftungen bit»

bet bal 3tultreten non Seudjtgal aul unbicfjten [Rohr»
leitungen, befonberl aul alten ©ummifchläuchen, fomte
bal ©inbringen oon [Rauch aul ben geue»
tunglanlagen in bie Mohn», Sab» unb ©djlaf=
Zimmer.

®al äußerß giftige Kohlen» Djpb ift ein gerade
lofel @al. ®er ©betritt einer Vergiftung macht ftch

meißenl burdj Kopfroeh, SGBürgen, Sre^en, Obren faufen,
©chmlerigfeit im ©eben unb Sprechen unb ßhiießtidEj
burcb SemußÜoftgEeit geltenb. ®ie etfie £tlfe unb 3lb=

toenbung einer ©efabr erforbert bie 3" fuhr frifdber
8uft. Qu fcbmereren gälten rufe man fofort ben SÄrjt.

®te unmittelbaren Urfadjjen oon Kohlenoçgb»Ver»
giftungen ftnb hauptfächltdf) junldfpfübren auf:

1. ©echnifche gebier an ber §eijoonicbtung, bie eine

Ungenägenbe Verbrennung bei ^eijmateriall ober man
gelbaften 9lbjug bei [Rauche! in bal Kamin pr golge
haben.

2. Unzmedfmäßige gübrung unb Sänge ber [Rauch
ïobrlettungen jur ©rjielung einer mögticbfi mettgebenben
^ulnütpng ber erzeugten 2Bärme.

3. Unbidbte [Rohre unb Kamine ober lufdhluß oon
iu oielen Öfen an einen Kaminzug.

4. [Ridjt fachgemäße Sebanblung ber Öfen unb un»
tidSjtige fjetzmelfe mit ungeeignetem Srennmaterial (Koh=
«ngrtel, feuchter ©orf :c.) unb p ftarîe Sefchidtung ber
Neuerung.

5. sticht fachgemäß aulgeführte [Reparaturen unb
Mentobretnföbrungen auf gleicher |>öbe, fomte nach»
Wftg ober p feiten aulgefü|rte [Reinigunglarbeiten an
«en geuerunglanlagen.

a 6. geuerungen, bie auch über [Rächt im Setriebe
neben (Qmmerbrenner zc.) unb bereu [Rauchgafe in Ka=
mine abgeben, an bie bereitl ©dblafjimmeröfenan»
»WMoffäftnb.
«

7. 3lnfchluß oon gimmerôfen an Qentratbetpngl»
JJ^iite (mäbrenb ber Kohlenrationierung mürben febr

|®Je foirer Slnfchlüffe erfteüt. ©te bilben beute, bei ber
gleichzeitigen Qnbetrtebfehung ber ßentralfeuerunglan»
«ge eine permanente ©efabr).

ort
^ri î^ïfe unb p frühzeitige Sefchränfung ober

rWe Unterblnbung bei Suftjutrittel zum geuer, be»
' ^eri im gtübling unb §erbft, fomte bei gôbnroetter.
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9. Sang anbauernbel Srennen größerer ©alftam»
men in f leinen Soïaïen, pm Seifptel beim Kochen
oon äBäßhe unb beim @in!ö<hen unb ©terilifieren oon
grüdbten ic. tn ber Küche bei ungenügender Süf»
tung. Mangelhafte Suftzufubr pm Srenner tnfolge
großer Sobenfläche ber Kochtöpfe unb zu niebriger
fRingrippen.

10. Slnlaffen oon lutomotoren in gefcbloffetten 2luto>

mobilgaragen. ®ie Slbgafe (5lulpuff) enthalten bebeu»

tenbe Mengen Kobtenopjb.
3ur Verhütung oon Koblenojpb Vergiftung müffen,

fomobl bie ©rfteüer ber geuerunglanlagen, Kaminfeger
unb amtlichen Kontrollorgane, roie o«h bie fpauloeftßer,
Vermieter unb Mieter, bie Seforger ber ^>etzoorridbtun=

gen zc. beitragen. ®te Saupolizet allein iß naturgemäß
außerftanbe, alle Verbältniffe zu überfeben.

Qnlbefonbere ftnb folgenbe fünfte zu beacïjien:
a) Von feber SReuouffteHung, Verfe^ung ober Ver»

änberung oon geuerfteHen, etnf^ließtidb aÛer ©alfeue»
tunglanlagen, iß ber Saupolizei burdb ben ©tßeller
Anzeige zu erßatten.

b) ®te Vornahme ber ^Reinigung ber geuerßeHen,
fRaudjrobre unb Kaminanlagen muß zur richtigen
erfolgen.

c) Kachelöfen, met^e zufolge ungenügenber 9ln»

orbnung oon fßußößnungen nicht gehörig gerußt roer»
ben fönnen unb nach erfolgter ^Reinigung ungenügenben
,8ug zeigen, follen um gefegt merben, meil zubem noch
©jploßonlgefabr beßeht.

d) Sei SBabtnehmuug einel fehlerhaften gunïtionle»
renl ber geuerungl» ober Kamtnanlage, iß, fall! fie
burch ben Kaminfeger nicht in Drbnung ge»
bracht merben fann, ber Saupolizet Melbung zu
machen. Sei ©alentroetdSjungen menbe man ftch an bal
ßäbtifche ©alroerf.

ej ®te Kohlenfeuerung muß fachgemäß, nach 3n»
ßruftion burch bie ©rßeüer ber Öfen ober bie £>auSbe»

fi^er, bebient unb beßanbett merben.
f) Seim Sezug oon Mohnungen muß genau nachge»

fehen merben, ob feine offenen Dfenrohretnführungen
in bal Kamin einfach übertapeziert ober fonß zu»

gebeeft unb nicht feuerßdjer abgebidbtet morben finb.
g) Sei Slnfdbaßung oon ©alfo^c paraten iß bar»

auf zu fehen, baß bie Srennerrtnge, roorauf bie Koch»

töpfe zu ßehen fommen, mit mtnbeßenl 12—15 mm
hohen über bie Çerbplatte erhöhten kippen geliefert
merben. ®ie Verroenbung oon Kochtöpfen mit allzu
großer Sobenfläche iß roegen feßr mangelhaften feit»
iieben Suftzutrittl jum ©albrenner gefährlich unb nicht
ZU empfehlen.

h) Motoren oon lutofahrpugen unb Motoroelol zc.

follen megen ber gefährlidhen Slbgafe nur im greten ober
in oßeneu gut gelüfteten ©aragen ober Merfßätten in
Setrteb gefeßt merben.

_______

ü<u»virts<Nfi.
Vermenliung oonSleimelß. ©)al eibgenöffifd|e

Slrbeitlamt hat geßü^t auf etngehenbe llnterfudhungen
unb eingeholte ©utadjten einen Seridht über bie Ver»
menbung bei Sleiroeißel aulgearbeitet, ber bemnächß
bem Sunbelrat unb ooraulßdhtttch nodh im Saufe biefel
Sahtel ben etbgenöffifchen [Räten unterbreitet merben
foU.

©emeïbegefeègebung. ®al eibgen. ülrbeiilamt
befaßt fxdh zur 3«^ "rit ber Slularbeitung ber Sotfdhaft
Zum Sunbelgefeh über bie berußidhe lulbilbung. ®er
©efeßelentmurf iß in Verbinbung mit ben in tereff1er ten
Vetbänben, namentlich bem fdhmetzer. ©emerbeoerbanb,
fchon bereinigt morben. SBegleltenb für bal ©efeß foH

Saufte. Wtöeis. Rettung („3RetftttMati")A«> 28 Wttstr. schweiz. Hsndw.-Zàng („Meisterblatt") ' Sti

Men. veredelt durch fein abgewogene Profilierungen, be-
sondere Materialauswähl und vollendete Ausführung. Die
Formensprache, die früher einen breiteren Raum ein-
nahm in solchen Ausstellungen, war in der Reihe der
Aussteller dieser Abteilung nicht mehr allzu verschieden;
dafür wirkte man durch geschmackvolle allgemeine Aus-
stattung der 17 Räume. Die Möbelschreiner, Tapezierer
und Dekorateure, meist geleitet von tüchtigen Jnnenarchi-
tekten, gaben sich die größte Mühe, — und dies mit vollem
Erfolg — um dem neuzeitlichen Geschmack die gebüh-
rende Beachtung zu schenken. Verbunden mit reinem
ausgesucht edlen Schmuck durch Bilder, Kunstgegenstände
und Hausgeräte, wirkten diese Zimmer auf jeden Be-
sucher viel eingehender, als es die schönsten Abbildungen
imstande wären. St. Gallen hat den Beweis erbracht,
daß es in der Herstellung gediegener Wohnungseinrich-
tungen jedem Vergleich glänzend standhält.

(Schluß folgt.)

Merkblatt Zur Perbiiwng Ser ttergmmg
àch RsblèR iMs.

Wiederholte Vergiftungs- und Todesfälle, verursacht
durch das Einatmen von Kohlenoxyd geben uns Anlaß
die Bevölkerung durch Aufklärung ernstlich auf die Ge-
fahr der Kohlenoxydvergiftung aufmerksam zu machen.

Die Hauptursache von Kohlenoxyd-Vergiftungen bil-
det das Austreten von Leuchtgas aus undichten Rohr-
leitungen, besonders aus alten Gummischläuchen, sowie
das Eindringen von Rauch aus den Feue-
rungs an lag en in die Wohn-, Bad- und Schlaf-
zimmer.

Das äußerst giftige Kohlen-Oxyd ist ein geruch-
loses Gas. Der Eintritt einer Vergiftung macht sich

Meistens durch Kopfweh, Würgen, Brechen, Ohrensausen,
Schwierigkeit im Gehen und Sprechen und schließlich
durch Bewußtlosigkeit geltend. Die erste Hilfe und Ab-
Wendung einer Gefahr erfordert die Zufuhr frischer
Luft. In schwereren Fällen rufe man sofort den Arzt.

Die unmittelbaren Ursachen von Kohlenoxyd-Ver-
giftungen find hauptsächlich zurückzuführen auf:

1. Technische Fehler an der Heizvorrichtung, die eine

Ungenügende Verbrennung des Heizmaterials oder man-
gelhaften Abzug des Rauches in das Kamin zur Folge
haben.

2. Unzweckmäßige Führung und Länge der Rauch
whrlettungen zur Erzielung einer möglichst weitgehenden
Ausnützung der erzeugten Wärme.

3. Undichte Rohre und Kamine oder Anschluß von
M vielen Ofen an einen Kamtnzug.

4. Nicht sachgemäße Behandlung der Öfen und un-
richtige Hetzweise mit ungeeignetem Brennmaterial (Koh-
iengrtes, feuchter Torf zc.) und zu starke Beschickung der
Feuerung.

5. Nicht sachgemäß ausgeführte Reparaturen und
^fenrohreinführungen auf gleicher Höhe, sowie nach-
mfsig oder zu selten ausgeführte Reinigungsarbeiten an
den Feuerungsanlagen.

^6. Feuerungen, die auch über Nacht im Betriebe
stehen (Jmmerbrennerzc.) und deren Rauchgase in Ka-
"une abgehen, an die bereits Schlafzimmeröfenan-
»-schloffen sind.

7- Anschluß von Zimmeröfen an Zentralheizungs-
dwine (während der Kohlenrationierung wurden sehr
îele solcher Anschlüsse erstellt. Sie bilden heute, bei der

.gleichzeitigen Inbetriebsetzung der Zentralfeuerungsan-
ge eine permanente Gefahr).

8- Zu starke und zu frühzeitige Beschränkung oder
s gliche Unterbindung des Luftzutrittes zum Feuer, be-
' dders im Frühling und Herbst, sowie bei Föhnwetter.

9. Lang andauerndes Brennen größerer Gasflam-
men in kleinen Lokalen, zum Beispiel beim Kochen
von Wäsche und beim Einkochen und Sterilisieren von
Früchten zc. in der Küche bei ungenügender Lüf-
tung. Mangelhafte Luftzufuhr zum Brenner infolge
großer Bodenfläche der Kochtöpfe und zu niedriger
Ringrippen.

10. Anlassen von Automotoren in geschlossenen Auto-
mobilgaragen. Die Abgase (Auspuff) enthalten bedeu-
tende Mengen Kohlenoxyd.

Zur Verhütung von Kohlenoxyd Vergiftung müssen,
sowohl die Ersteller der Feuerungsanlagcn, Kaminfeger
und amtlichen Kontrollorgane, wie auch die Hausbesitzer,
Vermieter und Mieter, die Besorger der Heizvorrichtun-
gen zc. beitragen. Die Baupolizei allein ist naturgemäß
außerstande, alle Verhältnisse zu übersehen.

Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:
a) Von jeder Neuaufstellung. Versetzung oder Ver-

änderung von Feuerstellen, einschließlich aller Gasfeue-
rungsanlagen, ist der Baupolizei durch den Ersteller
Anzeige zu erstatten.

k) Die Vornahme der Reinigung der Feuer stellen,
Rauchrohre und Kaminanlagen muß zur richtigen Zeit
erfolgen.

e) Kachelöfen, welche zufolge ungenügender An-
ordnung von Putzöffnungen nicht gehörig gerußt wer-
den können und nach er folgter Reinigung ungenügenden
Zug zeigen, sollen umgesetzt werden, weil zudem noch
Explosionsgefahr besteht.

â) Bei Wahrnehmung eines fehlerhaften Funktionie-
rens der Feuerungs- oder Kaminanlage, ist, falls sie
durch den Kaminfeger nicht in Ordnung ge-
bracht werden kann, der Baupolizei Meldung zu
machen. Bei Gasentweichungen wende man sich an das
städtische Gaswerk.

e) Die Kohlenfeuerung muß sachgemäß, nach In-
struktion durch die Ersteller der Ofen oder die Hausbe-
sitzer, bedient und behandelt werden.

k) Beim Bezug von Wohnungen muß genau nachge-
sehen werden, ob keine offenen Ofenrohreinführungen
in das Kamin einfach übertapeziert oder sonst zu-
gedeckt und nicht feuersicher abgedichtet worden sind.

A) Bei Anschaffung von Gaskoche paraten ist dar-
auf zu sehen, daß die Brennerrtnge, worauf die Koch-
töpfe zu stehen kommen, mit mindestens 12—15 mm
hohen über die Herdplatte erhöhten Rippen geliefert
werden. Die Verwendung von Kochtöpfen mit allzu
großer Bodenfläche ist wegen sehr mangelhaften seit-
lichen Luftzutritts zum Gasbrenner gefährlich und nicht

zu empfehlen.
d) Motoren von Autofahrzeugen und Motoroelos zc.

sollen wegen der gefährlichen Abgase nur im Freien oder
in offenen gut gelüfteten Garagen oder Werkstätten in
Betrieb gesetzt werden.

osmwilltchâ
Verwendung von Bleiweiß. Das eidgenössische

Arbeitsamt hat gestützt auf eingehende Untersuchungen
und eingeholte Gutachten einen Bericht über die Ver-
wendung des Bleiweißes ausgearbeitet, der demnächst
dem Bundesrat und voraussichtlich noch im Laufe dieses

Jahres den eidgenössischen Räten unterbreitet werden
soll.

Gewervegesetzgêvung. Das eid gen. Arbeitsamt
befaßt sich zur Zeit mit der Ausarbeitung der Botschaft
zum Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung. Der
Gesetzesentwurf ist in Verbindung mit den interessierten
Verbänden, namentlich dem schweizer. Gewerbeverband,
schon bereinigt worden. Weglettend für das Gesetz soll
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